
ALDEWERELD 

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fünfte Kammer) 
29. Juni 1994 * 

In der Rechtssache C-60/93 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Hoge Raad 
der Nederlanden in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit 

R. L. Aldewereld 

gegen 

Staatssecretaris van Financiën 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienange
hörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der Fassung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni 1983 (ABl. L 230, S. 6) 

erläßt 

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer) 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J. C. Moitinho de Almeida (Berichter
statter), der Richter R. Joliét, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse und M. Zuleeg, 

* Verfahrenssprache: Niederländisch. 
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Generalanwalt: C. O. Lenz 
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat 

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen 

— des Kassationsklägers des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Steuerberater 
G. Meier, 

— der niederländischen Regierung, vertreten durch A. Bos, Rechtsberater im 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten, 

— der italienischen Regierung, vertreten durch Prof. Luigi Ferrari Bravo, Leiter 
des Servizio del contenzioso diplomatico des Ministeriums für auswärtige 
Angelegenheiten, als Bevollmächtigten im Beistand von Avvocato dello Stato 
Pier Giorgio Ferri, 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch M. Patakia 
und B. Drijber, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte, 

aufgrund des Sitzungsberichts, 

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der niederländischen Regierung, 
vertreten durch J. W. de Zwaan als Bevollmächtigten, und der Kommission in der 
Sitzung vom 27. Januar 1994, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 10. 
Februar 1994, 

folgendes 

Urteil 

1 Der Hoge Raad der Nederlanden hat mit Urteil vom 3. März 1993, beim Gerichts
hof eingegangen am 10. März 1993, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag eine Frage 

I - 3000 



ALDEWERELD 

nach der Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. 
Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu-und abwandern, in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates 
vom 2. Juni 1983 (ABl. L 230, S. 6) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen R. L. Aldewereld und dem 
Staatssecretaris van Financiën über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen 
für das Jahr 1986. 

3 Herr Aldewereld ist niederländischer Staatsangehöriger, der zum Zeitpunkt seiner 
Einstellung durch ein in Deutschland ansässiges Unternehmen in den Niederlan
den wohnte; dieses Unternehmen entsandte ihn gleich nach seiner Einstellung nach 
Thailand, wo er im Jahr 1986 arbeitete. 

4 Aus dem Vorlageurteil geht hervor, daß wegen dieser Tätigkeit Herr Aldewereld in 
Deutschland Sozialversicherungsbeiträge für Leistungen bei Krankheit, Arbeitslo
sigkeit, Alter und Unfällen schuldete und daß sein Arbeitgeber diese Beiträge 
unmittelbar von dem im Jahr 1986 gezahlten Lohn einbehielt. 

5 Da Herr Aldewereld in den Niederlanden wohnte, forderte ihn die niederländische 
Steuerverwaltung auf, für das gleiche Jahr 1986 Pflichtbeiträge aufgrund der nie
derländischen Sozialversicherungsvorschriften zu zahlen, nach denen es nicht 
erforderlich ist, daß der Betreffende seine berufliche Tätigkeit in den Niederlanden 
ausübt. 

6 Der Gerechtshof Arnheim (Niederlande), bei dem Herr Aldewereld Klage erhoben 
hatte, vertrat die Auffassung, daß aus den Bestimmungen des Artikels 13 Absätze 1 
und 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 1408/71 abzuleiten sei, daß Herr Aldewe
reld den Rechtsvorschriften des Wohnstaats und nicht denen des Staates, in dem 
sein Arbeitgeber ansässig sei, unterliege. 
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7 Gegen diese Entscheidung legte Herr Aldewereld Kassationsbeschwerde beim 
Hoge Raad der Nederlanden ein, der zunächst die Frage aufwirft, ob die Verord
nung Nr. 1408/91 eine Lösung für einen Fall wie den beschriebenen liefern könne, 
da die Artikel 13 bis 17 der Verordnung nur die Situation von Arbeitnehmern 
beträfen, die ihre Tätigkeit im Gebiet eines Mitgliedstaats oder auf einem unter der 
Flagge eines Mitgliedstaats fahrenden Schiff ausübten. Für den Fall, daß diese 
Frage zu bejahen ist, möchte der Hoge Raad wissen, ob sich, wie das erstinstanz
liche Gericht entschieden habe, aus den Bestimmungen des Artikels 13 Absätze 1 
und 2 Buchstabe a der Verordnung ergebe, daß der Betroffene den Rechtsvor
schriften des Wohnstaats unterliege. 

8 In Anbetracht dieser Probleme hat der Hoge Raad der Nederlanden das Verfahren 
ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

Verbieten es die Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts, die die Ver
wirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Gemeinschaft bezwecken 
— insbesondere die Vorschriften des Titels II der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
des Rates vom 14. Juni 1971 über die Bestimmung der anzuwendenden nationalen 
Rechtsvorschriften —, daß von demjenigen, der im Gebiet eines Mitgliedstaats 
wohnt (Wohnstaat) und im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit einem in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen ausschließlich außerhalb des 
Gebiets der Mitgliedstaaten Tätigkeiten ausübt, aufgrund deren er nach den sozia
len Rechtsvorschriften dieses anderen Mitgliedstaats beitragspflichtig ist, Beiträge 
nach den sozialen Rechtsvorschriften des Wohnstaats erhoben werden? 

9 Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 bestimmt: 

„Vorbehaltlich des Artikels 14c unterliegen Personen, für die diese Verordnung 
gilt, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats. Welche Rechtsvorschriften 
dies sind, bestimmt sich nach diesem Titel." 
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10 Da feststeht, daß eine Person in der Situation des Herrn Aldewereld in den per
sönlichen Geltungsbereich der Verordnung, wie er in deren Artikel 2 festgelegt ist, 
fällt, ist die in Artikel 13 Absatz 1 genannte Regel der Einheitlichkeit grundsätzlich 
anwendbar, und die anzuwendenden nationalen Rechtsvorschriften bestimmen sich 
nach Titel II dieser Verordnung. 

11 Keine Bestimmung dieses Titels bezieht sich jedoch unmittelbar auf die Situation 
eines Arbeitnehmers, der wie Herr Aldewereld zwar von einem Unternehmen aus 
der Gemeinschaft eingestellt wurde, aber nicht im Gebiet der Gemeinschaft tätig 
ist. 

12 Die niederländische Regierung vertritt die Auffassung, das Fehlen einer Kollisions
norm in der Verordnung, die sich ausdrücklich auf die fragliche Situation beziehe, 
stelle keine Lücke dar, sondern sei darauf zurückzuführen, daß eine solche Situa
tion nicht von den Artikeln 48 bis 51 EWG-Vertrag erfaßt werde. Daher verbiete 
es das Gemeinschaftsrecht nicht, daß eine Person wie Herr Aldewereld für ein und 
denselben Zeitraum einer doppelten Beitragspflicht unterliege. 

13 Diese Auffassung ist nicht haltbar. 

1 4 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes (siehe in diesem Sinne insbesondere 
Urteil vom 12. Juli 1984 in der Rechtssache 237/83, Prodest, Slg. 1984, 3153, 
Randnr. 6) reicht der bloße Umstand, daß die Tätigkeiten eines Arbeitnehmers 
außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft ausgeübt werden, nicht aus, um die 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Freizügigkeit der Arbeitneh
mer auszuschließen, wenn das Arbeitsverhältnis eine hinreichend enge Anknüp
fung an das Gebiet der Gemeinschaft behält. In einem Fall wie dem vorliegenden 
ist eine solche Anknüpfung darin zu sehen, daß der Arbeitnehmer der Gemein
schaft von einem Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats eingestellt wurde und 
dadurch dem System der sozialen Sicherheit dieses Staates angeschlossen ist. 
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15 Somit sind die anwendbaren Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des Titels II der Verordnung sowie des mit diesen verfolgten Zwek-
kes zu bestimmen. 

16 In diesem Zusammenhang trägt die Kommission vor, beim gegenwärtigen Stand 
des Gemeinschaftsrechts sei es vernünftig und angebracht, einem Arbeitnehmer 
wie Herrn Aldewereld die Wahl des anwendbaren Rechts zu überlassen, da in einer 
solchen Situation Titel II der Verordnung weder dem Recht des Wohnstaats des 
Arbeitnehmers noch dem des Staates, in dem das Unternehmen seinen Sitz habe, 
den Vorzug gebe. 

17 Diese Auffassung ist zurückzuweisen. 

18 Denn die einzige Bestimmung des Titels II der Verordnung, die dem Arbeitnehmer 
eine Wahlmöglichkeit einräumt, nämlich Artikel 16, betrifft das „Geschäftspersonal 
der diplomatischen Vertretungen oder konsularischen Dienststellen" sowie die 
„Hilfskräfte der Europäischen Gemeinschaften". Diese Arbeitnehmer befinden 
sich jedoch in einer besonderen Lage, die mit der des betroffenen Arbeitnehmers 
nicht vergleichbar ist. 

19 Im Fall des Geschäftspersonals der diplomatischen Vertretungen oder konsulari
schen Dienststellen ermöglicht es dieses Wahlrecht dem Mitgliedstaat der Entsen
dung, die Schwierigkeiten bei der Einstellung von eigenen Staatsangehörigen zu 
vermeiden, die sich aus der Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 
der Beschäftigung ergeben würden, wenn die Rechtsvorschriften der sozialen 
Sicherheit des Herkunftsstaats für die Betreffenden günstiger wären. Die gleiche 
Erwägung erklärt auch das Wahlrecht für die Hilfskräfte der Europäischen 
Gemeinschaften. 
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20 Außerhalb dieser Sonderfälle ergeben sich die anwendbaren Rechtsvorschriften 
objektiv aus den Bestimmungen des Titels II der Verordnung, wobei die Anknüp
fungspunkte zu berücksichtigen sind, die die betreffende.Situation an die Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten aufweist. 

21 In einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens sind der Wohnsitz des Arbeit
nehmers und der Ort, an dem der Arbeitgeber ansässig ist, die einzigen Anknüp
fungspunkte an die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats. Unter diesen Anknüp
fungspunkten ist somit das Kriterium auszuwählen, anhand dessen die auf die 
fragliche Situation anwendbaren Rechtsvorschriften bestimmt werden können. 

22 Wie die italienische Regierung zutreffend hervorhebt, erscheint die Anwendung 
der Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats des Arbeitnehmers im System der 
Verordnung als eine untergeordnete Regel, die nur dann eingreift, wenn diese 
Rechtsvorschriften eine Anknüpfung an das Arbeitsverhältnis aufweisen. So ist 
normalerweise das Recht des Sitzes oder Wohnsitzes des Arbeitgebers anwendbar, 
wenn der Arbeitnehmer nicht im Gebiet eines der Mitgliedstaaten wohnt, in denen 
er seine Tätigkeit ausübt. 

23 Nach Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung unterliegt nämlich die Per
son, die gewöhnlich im Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis beschäftigt ist, wenn es sich dabei nicht um ein Mitglied des fah
renden oder fliegenden Personals eines Unternehmens handelt, das im internatio
nalen Verkehrswesen die Beförderung von Personen oder Gütern durchführt, 

„i) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie wohnt, wenn 
sie ihre Tätigkeit zum Teil im Gebiet dieses Staates ausübt oder wenn sie für 
mehrere Unternehmen oder mehrere Arbeitgeber tätig ist, die ihren Sitz oder 
Wohnsitz im Gebiet verschiedener Mitgliedstaaten haben; 

ii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Unternehmen 
oder der Arbeitgeber, das bzw. der sie beschäftigt, seinen Sitz oder Wohnsitz 
hat, sofern sie nicht im Gebiet eines der Mitgliedstaaten wohnt, in denen sie 
ihre Tätigkeit ausübt". 
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24 In einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens sind die Rechtsvorschriften des 
Wohnmitgliedstaats des Arbeitnehmers nicht anwendbar, da sie keine Anknüpfung 
an das Arbeitsverhältnis aufweisen, im Gegensatz zu den Rechtsvorschriften des 
Staates, in dem der Arbeitgeber ansässig ist, die daher anzuwenden sind. 

25 Daraus folgt, daß bei Fehlen einer Bestimmung, die sich ausdrücklich auf den Fall 
einer Person in der Situation des Herrn Aldewereld bezieht, eine solche Person 
nach dem System der Verordnung den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats unter
liegt, in dem der Arbeitgeber ansässig ist. 

26 Somit ist auf die Vorlagefrage zu antworten, daß die Vorschriften des Gemein
schaftsrechts, die die Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der 
Gemeinschaft bezwecken — insbesondere die Vorschriften des Titels II der Ver
ordnung Nr. 1408/71 über die Bestimmung der anzuwendenden nationalen 
Rechtsvorschriften —, es verbieten, daß von einem Arbeitnehmer, der im Gebiet 
eines Mitgliedstaats wohnt und im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit einem in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen ausschließlich außerhalb des 
Gebiets der Mitgliedstaaten Tätigkeiten ausübt, aufgrund deren er nach den sozia
len Rechtsvorschriften dieses anderen Mitgliedstaats beitragspflichtig ist, Beiträge 
nach den sozialen Rechtsvorschriften seines Wohnstaats erhoben werden. 

Kosten 

27 Die Auslagen der niederländischen und der italienischen Regierung sowie der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof 
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Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des 
Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegen
den Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache die
ses Gerichts. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer) 

auf die ihm vom Hoge Raad der Nederlanden mit Urteil vom 3. März 1993 vor
gelegte Frage für Recht erkannt: 

Die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, die die Verwirklichung der Freizü
gigkeit der Arbeitnehmer in der Gemeinschaft bezwecken — insbesondere die 
Vorschriften des Titels II der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 
14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeit
nehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu-und abwandern, in der Fassung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni 1983 über die Bestimmung der anzuwenden
den nationalen Rechtsvorschriften —, verbieten es, daß von einem Arbeitneh
mer, der im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnt und im Rahmen eines Arbeits
verhältnisses mit einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Unternehmen ausschließlich außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten Tätig
keiten ausübt, aufgrund deren er nach den sozialen Rechtsvorschriften dieses 
anderen Mitgliedstaats beitragspflichtig ist, Beiträge nach den sozialen Rechts
vorschriften seines Wohnstaats erhoben werden. 

Moitinho de Almeida Joliét Rodríguez Iglesias 

Grévisse Zuleeg 
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Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 29. Juni 1994. 

Der Kanzler 

R. Grass 

Der Präsident der Fünften Kammer 

J. C. Moitinho de Almeida 
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